
3e Beiblatt 9.. Juni 1949 .. 

352/J A n f r Cl tL9.. 

der .ä.bg 0 BrUllner 

betreffend dieEnt1.o}U1ung von Praktikanten bei den Bl1lldesforsten e 

Die Absolventen der forstlichen B:.mdesleh:ransta1ten klagen ID:it 
Reoht darüber, dass sie von ä.er Ver";altu,ng der Österr'eichischen Bundes-

forste nur dann zur Praxis zugelassen werden, wenn sie sich zu unentgelt

licher .. 1.rbeiGale:lstung verpflichten~ Da als Voraussetz~U1g für die Zula.ssung 

zur Sta.atsprüfu..'lg die Zllriicklegung einer gewissen Praxis unbedingterfor

derlioh ist, stellt die erwäl1."lte ForderUl}g - ir"sbesondere f.ür Söhne unbe

mittelter Eltern - eine Härte dar 9 wie sie kaum bai irgend einem anderen 

BEiruf'setande zu finden ist. Jeder Lchrline, umsomehr jeder Gehilfe, in allen 

Zweigen des Gew.:ll.'bes lliL1SS heute ent Eprecheno. entlohnt ")verden. Auch Akademiker, 

die naoh Ahsolvieri.Ulg der Hochschule etwa als ;Rechtsanwaltsanwärter oder 

]oemtenanwärter tätig sind, bis sie die abschliessende Fachprüfung ablegen 
\. 

können, erhalten ein entsprechendes Entgelt. Der Nationalrat hat erst vor 

kurzell\ das Ärztegesetz beschlossen, i:1 welchem auch fUr die Sioherung des 

Lebensmlterhaltes del' jungl'n 1i.rzte, eie in den Spitä.lern. praktizieren, Vor

sorge getroffen wurde. 

Es wäre der V'o1.'schla::; zu erw;:ig~m, ob nicht die Ablegung der staats

prttf'ung unmittelbar na.ch Aboolvie:::-l;.ng der Förstarscnule mit allenfalls 

anschliessender Volontä.rzeit eingefUhrt werden könnte. Wenn aber schon die 

derzeitigen Ausbildun?,sbestiIxnungen beibehalten werden, muss .den Absolventen 

der Fö"t'sterschulen die MögUchkeit gegeben werden, die :Berufse.l1sbildung abzu

sohliessen und für die geleistete ArbeH gerecht entlohnt zu werden .. 

Die Gefertigten stellen daher5.n den Herrn Btmdesminister für Land

und Forstwirtschaft die 

Auf -welche Weise gedep..kt der Herr Bundesminister die Härten zu 

mi~d~rn, die sich f~r_.d;bsolventen _g~r fQI's~lJchenBunde_sl~hra.nsta,l~enß~urch 

ergeben, dass sie derzeit ~ur dann zur Praxis zugelassen werden, wenn sie 

sich zu unentgeltlicher Dienstleistung verpflichten1 
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